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STEuERliChE ASpEkTE iM BEREiCh dER FORSChuNg 
uNd ENTwiCkluNg SOwiE BEi lizENzEN
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Die steuerliche Behandlung von Entwicklungstä

tigkeiten sowie die Nutzungsüberlassungen bzw. 

–übertrag ungen von intellectual Property (“iP“) 

spielen eine immer größer werdende Rolle. Die 

nachfolgenden Ausführungen geben einen Über

blick über einschlägige Steuer themen in diesem 

Bereich. 

BilANziEllE BEhANdluNg vON 
ENTwiCkluNgSkOSTEN
Handelsrechtlich besteht seit der Einführung des 

BilMoG vom 25.5.2009 ein Aktivierungswahlrecht für 

originäre Entwicklungskosten inländischer Unter

nehmen, wenn mit der Entwicklung nach dem 

31.12.2009 begonnen wurde. Bei den Entwicklungs

kosten handelt es sich um Kosten für die Neu oder 

Weiterentwick lung von Gütern, Verfahren oder 

Marken zeichen etc. Forschungs kosten bleiben wei

terhin vom Aktivier ungswahlrecht ausgenommen, 

d.h. diese Kosten sind sofort aufwandswirksam. 

Dagegen sieht das deutsche Steuerrecht weiterhin 

ein Aktivierungsverbot für Forschungs und Ent

wicklungskosten vor. im Ergebnis ergibt sich aus 

der unterschiedlichen Behandlung zunächst ein 

niedrigerer steuerlicher Gewinn als handelsrecht

lich. Dieses Ergebnis kehrt sich dann in den spä

teren Wirtschafts jahren durch die vorzunehmende 

handels rechtliche Ab schreibung der aktivierten 

Entwicklungs kosten wieder um. 

NuTzuNgSüBERlASSuNg Bzw. 
–üBERTRAguNg
Die Nutzungsüberlassung bzw. Veräußer ung von 

(originären) iPRechten inländischer Unterneh

men durch Lizenzen bzw. deren Übertragung führt 

grds. zu steuerbaren Lizenzerträgen bzw. Gewin

nen im Fall einer Veräußerung. Dabei müssen die 

Überlassungen bzw. Veräußerungen an in oder 

ausländische Konzernunternehmen dem Fremdver

gleichspreis entsprechen. 

Aus steuerlicher Sicht ist im Fall von Forschungs 

und Entwicklungstätigkeiten eines Unternehmens 

oder bei der Frage von Lizenzüberlassungen im 

Konzern grds. die Standortwahl zu beachten. Hier 

gilt es einen optimalen Standort für eine iPGesell

schaft im in oder Ausland zu finden. 
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FREMdvERglEiChSpREiSE
Lizenzvereinbarungen zwischen Konzern unternehmen ist 

besondere Beachtung zu schenken. Das gilt sowohl für 

Lizenz vereinbarungen zwischen Konzern unter nehmen im 

inland, speziell aber auch in grenzüberschreitenden Fällen, 

wenn der Lizenzgeber in einem anderen Staat ansässig ist 

als der Lizenznehmer. Die getroffenen Regelungen in den 

Lizenz verträgen sowie die Höhe der darin vereinbarten 

Lizenzzahlungen müssen dem Fremdvergleichspreis ent

sprechen. D.h., die Bedingungen und insbesondere die zu 

zahlenden Lizenzgebühren müssen dem entsprechen, was 

unabhängige Dritte Vertragspartner untereinander verein

baren würden. 

Die Bestimmung angemessener Fremdver gleichspreise 

erfolgt in der Praxis u.a. durch die Nutzung von Sta

tistiken, Marktanalysen oder Datenbanken im Lizenz

be re ich .  We i te rh in  e r fo rde r t  d ie  L i zenz ve rgabe 

zwischen Konzernunter  nehmen e ine umfassende 

Fremdver gleichspreisdokumentation. 

QuEllENSTEuER AuF lizENzzAhluNgEN
in fast allen Ländern unterliegen grenzüberschreitende 

Lizenzzahlungen einem Steuereinbehalt. Lizenzzahlungen 

inländischer Lizenznehmer an ausländ ische Lizenzgeber 

unterliegen in Deutsch land grundsätzlich einem pauscha

len inländischen Quellensteuerabzug iHv. 15,825 %. Häufig 

enthalten daher die Lizenzverträge “gross up“Klauseln 

bei Lizenzgewährung aus dem Ausland in das inland, die 

dann zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung des 

Lizenznehmers führen. Die vorhandenen inländischen 

steuerrechtlichen Regelungen bzw. die Regelungen in den 

Doppelbesteuerungs abkommen (“DBA“) bieten aber Mög

lichkeiten, eine optimierte Steuer struktur im Bereich der 

Lizenzzahlungen zu erreichen. 

in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgt 

auf Antrag kein Quellen steuerabzug, soweit die Lizenz

zahlungen von einem inländischen Unternehmen oder 

einer inländischen Betriebsstätte eines Unternehmens 

eines anderen Mitglied staates der Europäischen Union 

an ein mit diesem verbundenen Unternehmen oder eine 

Betriebsstätte eines solchen Unternehmens eines ande

ren Mitglied staates der Europäischen Union erfolgen und 

die gesetzlichen Vorraussetzungen dieser Regelung erfüllt 

sind. 

Außerdem werden unter bestimmten Voraussetzungen ver

bundene Unter nehmen in der Schweiz bzw. eine Schwei

zer Betriebsstätte eines verbunden en Unternehmens 

eines anderen Mitglied staates der Europäischen Union 

den Unternehmen eines Mitgliedstaates der Europäischen 

Union gleichgestellt. in diesen Fällen wird auf Antrag auch 

keine Quellensteuer auf inländische Lizenz zahlungen an 

die Schweizer Lizenzgeber erhoben. 

Des Weiteren enthalten deutsche DBA eine teilweise Redu

zierung des deutschen Quellensteuersatzes bzw. eine 

volle Reduzierung auf 0 %. So besteht bei deutschen DBA 

mit vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (u.a. die 

DBA Belgien, Frankreich oder Niederlande) bzw. mit Dritt

staaten, wie den USA und der Schweiz, eine Reduzierung 

des Quellensteuersatzes auf 0 %, soweit die weiteren Vor

aussetzungen der jeweiligen DBA erfüllt sind. Zu beachten 

ist dabei grundsätzlich, dass auch im Rahmen der DBA 

Regelungen die Lizenzzahlungen zwischen verbundenen 

(Konzern) Unternehmen dem Fremdvergleichspreis ent

sprechen müssen. 

gEwERBESTEuERliChE BEhANdluNg vON 
lizENzzAhluNgEN
in Deutschland besteht noch die Besonderheit der gewer

besteuerlichen Hinzurechnung von Lizenzzahlungen. 

Lizenzzahlungen eines inländischen Lizenznehmers sind 

bei der Gewerbesteuer nicht vollständig als Betriebs

ausgaben abziehbar. Ein pauschaler Betrag iHv. effektiv 

6,25 % der Lizenzausgaben wird für Zwecke der Gewerbe

steuer dem Gewerbesteuerertrag wieder hinzuge rechnet 

und unterliegt der Besteuerung. 
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